
JURISTISCHE FAKULTÄT Überblick über das Studium, § 5 Abs. 1

Grundstudium, § 5 Abs. 2

In der Regel fünf Semester

Erwerb von Grundwissen aus 

dem Bereich der Pflichtfächer 

der staatlichen Prüfung gemäß 

§ 29 Abs. 2 und dem Erwerb von 

methodischen Fähigkeiten

Hauptstudium

Erweiterung und Vertiefung des

Stoffes im Bereich der Pflichtfächer der staatlichen Prüfung 

In der Regel fünf Semester

Voraussetzungen nach 

§ 7 Abs. 1 Nr. 5 JAG NRW

Schwerpunktbereichs-

studium

Aufsichtsarbeiten Häusliche Arbeiten
Schließt mit der

Zwischenprüfung
ab Staatliche Pflichtfachprüfung

Erste Prüfung


